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Wichtige neue Entscheidung 
 
Abfallrecht: Erdaushub als Abfall?  
 
§ 3 Abs. 1, 2, 3 und 4 KrWG 
 
Abfallbegriff 
Erdaushub 
Ablagerung 
Beschluss über Aufstellung eines Bebauungsplans  
Überschaubarer Zeitraum  
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 13.09.2023, Az. 12 ZB 22.1814 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Auch über mehrere Jahre in der Nähe des vorgesehenen Verwendungsorts gelager-

ter Erdaushub ist kein Abfall, wenn ein die zukünftige Verwendung betreffender  

Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans vorliegt und das Gesamt- 

vorhaben umfangreich ist. 

 

Hinweis: 

Der Rechtsstreit betrifft ein von mehreren Bahngleisen umschlossenes und deshalb 

„Gleisdreieck“ genanntes Gelände der Beklagten, einer kreisfreien Stadt. Dieses Ge-

lände ist zugänglich bzw. mit Straßenfahrzeugen erreichbar. Es steht zum großen 
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Teil im Eigentum der Klägerin (eines Bauunternehmens). Im Jahr 2014 wurde von 

der Beklagten die Aufstellung eines Bebauungsplans für das „Gleisdreieck“ beschlos-

sen, wozu es bisher aber noch nicht kam. Nach Vorstellung der Klägerin und jeden-

falls 2014 auch der Beklagten sollte Aushubmaterial, das bei anderen Bauvorhaben 

der Klägerin in der Nähe des „Gleisdreiecks“ anfiel, auf dem „Gleisdreieck“ für eine 

Geländemodellierung (zur Herstellung eines Lärmschutzwalls) verwendet werden. 

Das Aushubmaterial wurde deshalb von der Klägerin auf das „Gleisdreieck“ gebracht. 

Die Beklagte betrachtete das Aushubmaterial spätestens mit dem im Rechtsstreit ge-

genständlichen Bescheid aus dem Jahr 2019 als Abfall, seine Ablagerung auf dem 

„Gleisdreieck“ damit als illegale Abfalldeponie. Sie verlangte dementsprechend den 

Abtransport und die Entsorgung.  

 

Die gegen diesen Bescheid gerichtete Klage hatte vor dem Verwaltungsgericht  

Erfolg, der nunmehr mit dem vorliegenden Beschluss des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofs (BayVGH) vom 13.09.2023 bestätigt wird.  

 

Nach Ansicht beider Instanzen handelt es sich bei dem auf dem „Gleisdreieck“ gela-

gerten Erdaushub nicht um Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG).  

 

Die Klägerin habe sich des Bodenaushubs nicht faktisch entledigt im Sinne des § 3 

Abs. 1 und 2 KrWG. Sie habe die Sachherrschaft über das Aushubmaterial niemals 

aufgegeben und es auch keiner Verwertung oder Beseitigung im Sinne der Anla-

gen 1 und 2 zum KrWG zugeführt.  

 

Der Erdaushub erfülle nicht den objektiven Abfallbegriff nach § 3 Abs. 1 und 4 KrWG.  

Die Beklagte bleibe den an ihr liegenden Nachweis schuldig, dass der Erdaushub 

etwa eine Umweltgefährdung bedeutete und deshalb beseitigt werden müsste. 

 

Schließlich sei der subjektive Abfallbegriff nach § 3 Abs. 1 und 3 KrWG nicht erfüllt. 

Der dafür erforderliche Entledigungswille setzt voraus, dass die ursprüngliche Zweck-

bestimmung entfällt oder aufgegeben wird und kein neuer Verwendungszweck unmit-

telbar an Stelle des entfallenen tritt. Auch unter Berücksichtigung der hierbei beacht-

lichen Verkehrsanschauung ist nach Ansicht des Verwaltungsgerichts und des 
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BayVGH der neue Verwendungszweck einer Nutzung für den geplanten Lärmschutz-

wall unmittelbar an die Stelle eines früheren getreten. Trotz des inzwischen vergan-

genen Zeitraums von mehreren Jahren, in denen es nicht zu der neuen Verwendung 

gekommen ist, ist nach Ansicht des Verwaltungsgerichts und des BayVGH die neue 

Zweckbestimmung nicht wieder weggefallen. Angesichts des Volumens des Gesamt-

vorhabens (einer Bebauung im „Gleisdreieck“) sei noch von einem überschaubaren 

Zeitraum auszugehen (was als Kriterium im Rahmen des subjektiven Abfallbegriffs 

herangezogen wird).  

 

Selbst wenn das Kriterium des überschaubaren Zeitraums nicht (mehr) vorläge, hält 

der BayVGH den angefochtenen Bescheid für rechtswidrig, weil er ermessensfehler-

haft und unverhältnismäßig sei. Bei ihrer Ermessensausübung habe die Beklagte zu 

wenig berücksichtigt, dass sie über viele Jahre das Vorgehen der Klägerin begrüßt 

und unterstützt habe. Wegen der weiterhin bestehenden Planungsvorstellungen der 

Beklagten wäre ein milderes Mittel als die Beseitigung in Betracht gekommen. Unver-

hältnismäßig wäre es zudem, den Erdaushub (in mit von der Klägerin veranschlagten 

14.790 LKW-Fuhren) abzutransportieren und sodann für die Geländemodellierung 

zurückzubringen.  

 

 

Kaiser 
Oberlandesanwältin 
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